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Kleine Anfrage  
 

der Abgeordneten Uli König und Torge Schmidt (Piraten) 
 

und  
 

Antwort 
 

der Landesregierung – Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und 
Gleichstellung  
 

Hochschuleignungsprüfungen an Hochschulen in Schles wig -Holstein  
 

 

1. Wie viele Hochschuleignungsprüfungen (nach § 39 Abs. 2 HSG) haben die Hoch-

schulen in Schleswig-Holstein seit 2012 bis heute durchgeführt? 

 

Es wird darum gebeten, die Frage aufgeschlüsselt nach Hochschulen, Studiengän-

gen und Anzahl der Studienbewerber zu beantworten. 

 

Antwort: 
Die Fragen 1 und 2 werden gemeinsam beantwortet. 

  

2. Wie viele Studienbewerber haben die Hochschuleignungsprüfung (nach § 39 Abs. 

2 HSG) seit 2012 bis heute bestanden, wie viele nicht? 

Es wird darum gebeten, die Frage aufgeschlüsselt nach Hochschulen, Studiengän-

gen und Anzahl der Studienbewerber  zu beantworten. 

 
Die erfragten Daten werden für die amtliche Statistik nicht erhoben. Das MSGWG hat 

deswegen eine Abfrage bei den Hochschulen durchgeführt, deren Ergebnisse in der 

nachfolgenden Tabelle zusammengestellt sind. 

 



Drucksache 1 8/ 5130 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 18. Wahlperiode 

 

2 

Hochschule  / 
-  Studiengang 

Anzahl der 
durchge-
führten 
HEP (seit 
2012) 

Anzahl der 
bestande-
nen HEP 
(seit 2012) 

Anzahl 
der nicht 
bestan-
denen 
HEP (seit 
2012) 

Christian -Albrechts -Universität zu Kiel  29 17 12 
-  Agrarwissenschaften 1 1 0 
-  Biologie 2 1 1 
-  Elektro- und Informationstechnik 1 0 1 
-  Informatik 1 1 0 
-  Medizin 10 3 7 
-  Ökotrophologie 1 1 0 
-  Pharmazie 4 4 0 
-  Physik des Erdsystems 1 1 0 
-  Psychologie 2 1 1 
-  Rechtswissenschaft 2 2 0 
-  Wirtschaftswissenschaft/Deutsch (Profil Handelslehrer) 2 2 0 
-  Zahnmedizin 2 0 2 
Europa -Universität Flensburg  16 9 7 
-  Bildungswissenschaften 15 8 7 
-  European Cultures and Society 1 1 0 
Universität zu Lübeck  0 0 0 
Musikhochschule Lübeck  0 0 0 
Muthesius Kunsthochschule  0 0 0 
Hochschule Flensburg  20 20 0 
-  Betriebswirtschaft  11 11 0 
-  Maschinenbau  2 2 0 
-  Biotechnologie-Verfahrenstechnik  1 1 0 
-  Angewandte Informatik  3 3 0 
-  Energiewissenschaften  2 2 0 
-  Wirtschaftsinformatik  1 1 0 
Fachhochschule Kiel  7 6 1 
-  Betriebswirtschaftslehre 2 2 0 
-  Maschinenbau 1 0 1 
-  Mechatronik 1 1 0 
-  Soziale Arbeit  2 2 0 
-  Wirtschaftsinformatik 1 1 0 
Fachhochschule Lübeck  12 3 9 
-  Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften 3 2 1 
-  Fachbereich Bauwesen 1 0 1 
-  Fachbereich Elektrotechnik und Informatik 2 1 1 
-  Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft 6 0 6 
Fachhochschule Westküste  1 1 0 
-  International Tourism Management  1 1 0 
Fachhochschule Wedel  1 1 0 
-  Technische Informatik 1 1 0 

 

Hinweis zur Musikhochschule Lübeck und zur Muthesius Kunsthochschule:  
An den beiden Hochschulen gab es bislang keine Bewerber, die sich mit einer beruf-
lichen Qualifikation nach § 39 Abs. 2 Satz 3 HSG um Zulassung beworben haben. 
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3. In wie vielen Fällen konnten Hochschuleignungsprüfungen (nach § 39 Abs. 2 

HSG) auf Grund von Kapazitätsmangel seitens der Hochschule seit 2012 bis heute 

nicht durchgeführt werden? 

Es wird darum gebeten, die Frage aufgeschlüsselt nach Hochschulen, Studiengän-

gen und Anzahl der Studienbewerber zu beantworten. 

 
Antwort: 

Nach Auskunft der Hochschulen im Rahmen der oben genannten Umfrage in keinem 

Fall. 

 

4. Haben nach Rechtsauffassung der Landesregierung Studienbewerber einen 

Rechtsanspruch auf Durchführung der Hochschuleignungsprüfung (nach § 39 Abs. 2 

HSG), soweit der Antrag formell richtig und fristgerecht eingegangen ist? 
 

Antwort: 

Ja. Sofern die Voraussetzungen nach § 39 Abs. 2 Satz 3 HSG und nach der Landes-

verordnung über die Hochschuleignungsprüfung zum Erwerb einer fachgebundenen 

Hochschulzugangsberechtigung für beruflich qualifizierte Bewerberinnen und Bewer-

ber (Hochschuleignungsprüfungsverordnung) erfüllt sind, sind die Hochschulen ver-

pflichtet, die Hochschuleignungsprüfung durchzuführen. 

 

 

 

 
 

 


